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0   Auflagerelement  für  Bauelemente. 

0   Bei  einem  Auflagerelement  (20,  48)  mit  einseiti- 
ger  Öffnung  für  ein  Bauelement,  dessen  Auflager 
von  einer  im  wesentlichen  schalldämmend  wirken- 
den  Isolierung  (3)  umgeben  ist,  welche  aus  Platten 
(8,  22,  32,  33)  besteht,  ist  erfindungsgemäß  vorgese- 
hen,  daß  wenigstens  die  Deckelplatte  (8)  der  Außen- 
schale  (1)  mit  wenigstens  einem  Aussteifungsele- 
ment  (2,  29)  versehen  und  mit  der  Deckelplatte  (8) 
lastübertragend  verbunden,  sowie  derart  angeordnet 
ist,  daß  es  der  Biegelinie  zwischen  den  beiden  auf- 
gehenden  Wandplatten  (32,  33)  folgt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Auflagerelement  für 
Bauelemente  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1  . 

Insbesondere  bezieht  sich  die  Erfindung  auf 
die  Lagerung  von  Stahlbtondecken  in  vorzugsweise 
gemauerten  Wänden  und  wird  im  folgenden  an- 
hand  dieser  Anwendung  näher  erläutert.  Bei  den 
Stahlbetondecken  kann  es  sich  beispielsweise  um 
Treppenpodeste  handeln,  die  vorzugsweise  im 
Wohnungsbau  eingebaut  werden.  Das  erfindungs- 
gemäße  Auflagerelement  kann  jedoch  auch  auf  an- 
dere  Bauelemente  angewandt  werden  und  ist  des- 
wegen  nicht  auf  die  zum  besseren  Verständnis  der 
Erfindung  gewählte  Anwendung  beschränkt.  Bei  al- 
len  Anwendungen  ersetzt  es  die  erst  auf  der  Bau- 
stelle  häufig  angelegten  Massivauflager,  an  deren 
Stelle  es  eingebaut  wird. 

Die  einseitig  offene  Außenschale  des  neuen 
Auflagerelementes  hat  vorzugsweise  einen  rechtek- 
kigen  bis  quadratischen  Grundriß  mit  senkrecht 
aufgehenden  Wandplatten  sowie  je  einer  horizonta- 
len  Deckelplatte  und  Bodenplatte.  Vorzugsweise 
sind  diese  Platten  in  einer  Baueinheit  aus  Blech 
oder  aus  Kunststoff  miteinander  verbunden.  Das 
Auflagerelement  läßt  sich  auf  diese  Weise  beson- 
ders  einfach  in  gemauerte  Wände  einbauen.  Die 
Schalenbauweise  des  Auflagerelementes  bezweckt 
u.a.  eine  gesteigerte  Formsteifigkeit  der  Außen- 
schale,  mit  der  die  Auflagerkräfte  der  darüber  lie- 
genden  Gebäudewand  abgetragen  werden  können. 

Die  Isolierung  dient  vor  allem  dazu,  den  Tritt- 
schall  zu  dämmen  und  umgibt  deswegen  die  Isolie- 
rung  auf  allen  im  Auflagerelement  angeordneten 
Flächen  der  Auskragung. 

Derartige  Auflagerelemente  sind  bekannt  (DE- 
PS  29  07  267).  Die  bekannten  Auflagerelemente 
sind  im  wesentlichen  dreischalig  ausgebildet,  d.h. 
die  Isolierung  ist  durch  eine  Innenschale  abge- 
deckt,  welche  durch  die  Öffnung  der  Außenschale 
und  in  die  Isolierung  eingeschoben  ist,  um  mit 
ihrem  aus  Blech  bestehenden  Mantel  die  Innensei- 
ten  der  Isolierung  allseitig  abzudecken.  Diese  In- 
nenschale  ist  ebenso  wie  die  Außenschale  ein 
Hohlkörper,  welcher  eine  aus  Platten  bestehende 
Baueinheit  bildet,  deren  Platten  im  wesentlichen 
parallel  zu  den  Platten  der  Baueinheit  der  Außen- 
schale  angeordnet  sind.  Eine  weitere  Steigerung 
dieser  Formsteifigkeit  wird  mit  Sicken  verfolgt,  wel- 
che  in  die  Deckelplatte  der  Außenschale,  einge- 
bracht  sind.  Diese  Formsteifigkeit  soll  die  Isolierung 
von  den  Auflagerkräften  der  über  dem  Auflagerele- 
ment  angeordneten  Gebäudewand  entlasten  und 
auf  diese  Weise  eine  bessere  Isolierwirkung  bewir- 
ken. 

Die  Innenschale  ist  ein  vergleichsweise  kost- 
spieliges  Bauteil;  sie  hat  jedoch  keine  oder  nur 
eine  beschränkte  Tragfunktion.  Da  die  Isolierung 
weitgehend  druckentlastet  ausgebildet  werden 

muß,  wenn  sie  ihre  volle  Wirkung  entfalten  soll, 
müssen  die  Auflagerkräfte  der  Gebäudewand  von 
der  Außenschale  abgetragen  werden.  Dazu  reicht 
die  Formsteifigkeit  der  Außenschale  nicht  immer 

5  aus.  Vielmehr  verursachen  die  Auflagerkräfte  der 
darüber  liegenden  Gebäudewand,  in  die  das  Aufla- 
gerelement  eingebaut  werden  muß,  Verformungen 
der  Außenschale,  die  das  Auflagerelement  überla- 
sten  und  insbesondere  die  Isolierung  belasten  und 

io  dadurch  schädigen.  Die  sich  dann  ergebenden 
Trittschallbelästigungen  können  nicht  hingenom- 
men  werden. 

Die  Erfindung  geht  demgegenüber  einen  ande- 
ren  Weg,  dessen  Grundgedanke  im  Anspruch  1 

75  wiedergegeben  ist.  Weitere  Merkmale  der  Erfin- 
dung  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Das  erfindungsgemäß  vorgesehene  Ausstei- 
fungselement  verstärkt  mindestens  die  Deckelplatte 
der  Außenschale  gegen  verformend  wirkende  Auf- 

20  lagerlasten,  welche  von  oben  auf  die  Außenschale 
wirken.  Dieses  Element  erstreckt  sich  längs  der 
Biegelinie  der  Deckelplatte  und  stützt  sich  auf  pa- 
rallelen  Wandplatten  ab.  Es  verhält  sich  dadurch 
statisch  wie  ein  Träger  auf  zwei  Stützen,  jedoch  ist 

25  seine  Wirkung  demgegenüber  noch  wesentlich  ver- 
stärkt  infolge  seines  Verbundes  mit  der  Deckelplat- 
te.  Deren  Durchbiegung  wird  auf  diese  Weise  auf 
ein  Maß  reduziert,  das  die  Isolierung  nicht  mehr 
beeinträchtigt  und  für  die  Außenschale  ungefährlich 

30  ist.  Die  Anzahl  und/oder  deren  Abmessungen  wer- 
den  so  gewählt. 

Zusätzlich  kann  die  bekannte  Sickung  beibe- 
halten  werden.  Dann  kann  nach  Anspruch  2  das 
Aussteifungselement  zwischen  der  Isolierung  und 

35  der  gesickten  Deckelplatte  aber  auch  in  einer  Sicke 
auf  der  Deckelplatte  angeordnet  werden.  Auch 
dann  macht  die  lastübertragende  Verbindung  mit 
der  Deckelplatte  das  Aussteifungselement  zu  ei- 
nem  Teil  eines  Verbundträgers  auf  zwei  Stützen, 

40  der  die  Lasten  auf  den  senkrechten  Wandplatten 
der  Außenschale  abträgt.  Die  Anordnung  des  Aus- 
steifungselementes  unter  der  Deckelplatte  hat  den 
Vorzug,  daß  sich  die  bisherige  Bauweise  und  Mon- 
tage  des  Auflagerelementes  beibehalten  läßt,  ob- 

45  wohl  das  Auflagerelement  wie  vorstehend  dargelegt 
besser  als  bisher  für  seine  Aufgaben  ausgebildet 
ist.  Mit  der  Erfindung  wird  sogar  der  Verzicht  auf 
bisher  tragende  Elemente  möglich,  woraus  sich 
eine  zweischalige  Ausbildung  durch  den  Verzicht 

50  auf  die  Innenschale  ergibt.  Das  führt  zu  einer  er- 
heblichen  Vereinfachung  des  Auflagerelementes, 
die  sich  auch  in  einer  Verminderung  der  Geste- 
hungskosten  auswirkt. 

Im  übrigen  kann  die  Erfindung  auf  unterschied- 
55  liehe  Weise  verwirklicht  werden.  Bei  einer  beson- 

ders  einfachen  Ausführung,  welche  gleichwohl  er- 
hebliche  Lasten  abtragen  kann,  wird  dies  mit  den 
Merkmalen  des  Anspruches  3  erreicht.  Dabei  ist 
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die  plattenförmige  Ausbildung  des  Aussteifungsele- 
mentes  geeignet,  unterschiedliche  Werkstoffe  für 
dieses  Element,  darunter  auch  Kunststoffe  einzu- 
setzen.  Die  Verbindung  mit  den  Sicken  und  ihre 
Erstreckung  bis  zu  den  Außenschalwänden  macht 
die  Platte  zum  Element  eines  Hohlträgers,  dessen 
Außenhaut  von  der  Deckelplatte  der  Außenschale 
gebildet  wird.  Ein  solches  Hohlprofil  kann  infolge 
seines  günstigen  Widerstandsmomentes  ganz  er- 
hebliche  Auflagerkräfte  verformungsfrei  übertragen. 

Vorzugsweise  werden  diese  Ausführungsfor- 
men  der  Erfindung  mit  den  Merkmalen  des  Anspru- 
ches  4  weitergebildet.  Dabei  führt  die  Abkantung 
der  Plattenränder  einerseits  dazu,  daß  das  Entste- 
hen  von  Kontaktbrücken  durch  zwischen  das  Aus- 
steifungselement  und  die  Deckelplatte  eindringen- 
den,  härtenden  Baustoff,  beispielsweise  Zement- 
schlempe,  verhindert  wird.  Andererseits  lassen  sich 
auch  diese  Ränder  zur  Verbindung  des  Ausstei- 
fungselementes  mit  der  Außenschale  einsetzen,  so 
daß  sich  eine  gesteigerte  Aussteifungswirkung  er- 
gibt. 

Die  Deckelplatte  besteht  vorzugsweise  ebenso 
wie  die  bevorzugte  Ausführungsform  der  Außen- 
schale  gemäß  den  Merkmalen  des  Anspruches  5 
aus  Blech.  Das  gestattet  eine  verhältnismäßig  ein- 
fache  Ausbildung  der  lastübertragenden  Verbindun- 
gen  als  Punktverschweißungen,  die  bekanntlich  mit 
von  innen  und  außen  gleichzeitig  angelegten  Elek- 
troden  erfolgt. 

Eine  andere  Ausführungsform  der  Erfindung, 
deren  Grundgedanke  im  Anspruch  6  wiedergege- 
ben  ist,  sieht  eine  andere  Ausbildung  des  Ausstei- 
fungselementes  vor,  das  in  diesem  Fall  durch  ein 
Hohlprofil  verwirklicht  ist.  Dieses  Hohlprofil  wird 
neben  einer  Sicke  angeordnet,  die  sich  als  Vertie- 
fung  der  Außenfläche  in  das  Auflagerelement  dar- 
stellt.  Dadurch  ergibt  sich  wiederum  ein  Hohlträger, 
der  in  diesem  Fall  von  dem  Hohlprofil  und  der  Haut 
der  Deckelplatte  der  Außenschale  gebildet  wird. 

Dieses  Hohlprofil  läßt  sich  mit  den  Merkmalen 
des  Anspruches  7  zweckmäßig  anordnen  und  liegt 
dann  an  der  Öffnung,  wo  es  zugleich  die  Funktion 
übernehmen  kann,  die  Hohlräume  der  Sicken  ober- 
halb  der  Isolierung  nach  außen  abzudichten.  Diese 
Abdichtung  vermeidet  nicht  nur  die  Kontaktbrücken 
zwischen  der  im  Auflagerelement  aufgenommenen 
Auskragung  und  der  Deckelplatte  des  Auflagerele- 
mentes,  sondern  verhindert  neben  der  Rißbildung 
in  den  Außenwänden  auch  das  Eindringen  von 
Regenwasser  beim  Durchnässen  der  Innenräume 
sowie  die  Schmerzpilzbildung  unter  den  Decken- 
auflagern. 

Diese  Ausführungsform  der  Erfindung  läßt  sich 
mit  der  eingangs  geschilderten  Ausführungsform 
kombinieren,  welche  das  Aussteifungselement  in 
Form  einer  Platte  vorsieht,  die  vorzugsweise  durch 
Punktverschweißung  mit  dem  Auflagerelement  zur 

tragenden  Einheit  verbunden  ist.  Diese  kombinierte 
Ausführungsform  ist  Gegenstand  des  Anspruches 
8.  Hierdurch  wird  natürlich  eine  erhebliche  weitere 
Steigerung  der  abzutragenden  Lasten  ermöglicht, 

5  ohne  daß  der  Grundaufbau  des  Auflagerelementes 
als  zweischaliges  Element  geändert  zu  werden 
braucht. 

In  diesen  Ausführungsformen  der  Erfindung 
empfiehlt  sich  insbesondere  ein  bestimmter  Quer- 

io  schnitt  des  Hohlprofils,  wie  er  im  Anspruch  9  wie- 
dergegeben  ist.  Denn  derartige  Profile  lassen  sich 
aufgrund  ihrer  Form  besonders  einfach  zwischen 
die  gesickte  Deckelplatte  der  Außenschale  und  der 
Isolierung  anordnen.  Die  damit  erzielte  Aussteifung 

15  ist  besonders  wirksam  bei  Verwirklichung  der 
Merkmale  des  Anspruches  10  in  Verbindung  mit 
den  Merkmalen  des  Anspruches  1  1  . 

Die  Profilierung  ist  vorzugsweise  gemäß  dem 
Anspruch  13  dimensioniert.  Die  Unterkante  der 

20  Profilierung  befindet  sich  damit  auf  der  gleichen 
Höhe  wie  die  Unterseite  der  Sicken,  was  das  Ein- 
schieben  einer  aus  der  Isolierung  gebildeten  Innen- 
schale  in  die  Außenschale  erleichtert. 

Die  grundsätzlich  mögliche  zweischalige  Aus- 
25  bildung  des  Auflagerelementes  gemäß  der  Erfin- 

dung  in  deren  bevorzugter  Ausführungsform  wird 
nicht  geändert,  wenn  die  Merkmale  des  Anspru- 
ches  14  zusätzlich  verwirklicht  werden.  Das  dort 
vorgesehene  Auflageblech  unterstützt  die  Untersei- 

30  te  der  Auskragung  des  Bauelementes  und  ist  ge- 
eignet,  das  Eindringen  von  Zementschlempe  in  die 
Poren  des  Dämmelementes  zu  verhindern.  Hierfür 
empfehlen  sich  insbesondere  die  Merkmale  des 
Anspruches  15,  weil  die  Ausbildung  des  Auflagers 

35  als  elastomere  Dämmplatte  sich  besonders  günstig 
auf  die  Isolierung  auswirkt.  Werden  dagegen  die 
Merkmale  des  Anspruches  16  verwirklicht,  so  läßt 
sich  die  Isolierung  wieder  als  Baueinheit  in  Scha- 
lenform  verwirklichen,  die  besonders  einfach  in  der 

40  Montage  ist. 
Es  empfiehlt  sich  allerdings  in  vielen  Fällen, 

die  Merkmale  des  Anspruches  15  zu  verwirklichen, 
um  das  Eindringen  von  Feuchtigkeit  und  Zement- 
schlempe  in  den  Hohlträger  zu  verhindern,  der 

45  durch  die  Erfindung  wie  vorstehend  erläutert  vorge- 
schlagen  wird. 

Die  Einzelheiten,  weiteren  Merkmale  und  ande- 
re  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  mehrerer  Ausfüh- 

50  rungsformen  anhand  der  Figuren  in  der  Zeichnung; 
es  zeigen 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  der  Er- 
findung  in  abgebrochener  Darstel- 
lung  und  im  Schnitt  längs  der  Linie 

55  A-A  der  Fig.  2, 
Fig.  1a  eine  Einzelheit  an  der  durch  den 

oberen  Pfeil  in  Fig.  1  gekennzeichne- 
ten  Position, 

3 
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Fig.  1b  eine  weitere  Einzelheit  an  der  durch 
den  unteren  Pfeil  der  Fig.  1  gekenn- 
zeichneten  Position, 

Fig.  2  einen  Schnitt  längs  der  Linie  B-B  der 
Fig.  1, 

Fig.  3  einen  Schnitt  längs  der  Linie  C-C  der 
Fig.  2, 

Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  des 
Auflagerelementes  in  der  Ausfüh- 
rungsform  nach  den  Fig.  1  bis  3, 

Fig.  5  eine  zweite  Ausführungsform  der  Er- 
findung  in  einem  abgebrochenen 
Längsschnitt  durch  das  Auflagerele- 
ment, 

Fig.  6  eine  weitere  Ausführungsform  der 
Erfindung  im  senkrechten  Schnitt 
durch  das  Auflagerelement, 

Fig.  7  einen  abgebrochenen  Längsschnitt 
durch  die  Bodengruppe  des  Aufla- 
gerelementes, 

Fig.  8  in  der  Fig.  6  entsprechender  Darstel- 
lung  eine  andere  Ausführungsform 
der  Erfindung, 

Fig.  9  in  der  Fig.  3  entsprechender  Darstel- 
lung  die  Ausführungsform  nach  Fig. 
6, 

Fig.  10  einen  horizontalen  Schnitt  der  Fig.  9 
und 

Fig.  11  einen  senkrechten  Schnitt  der  Fig.  10 
in  abgebrochener  Darstellung. 

Aus  den  Fig.  1,  1a  und  1b  geht  die  zweischali- 
ge  Struktur  des  erfindungsgemäßen  Auflagerele- 
mentes  hervor,  das  eine  Außenschale  1  und  eine 
Innenschale  3  aufweist.  Die  Außenschale  weist  eine 
Deckelplatte  3  auf,  welche  mit  mehreren  Sicken  4 
versehen  ist.  Sicken  5  sind  außerdem  in  der  Rück- 
wand  der  Außenschale  1  vorgesehen  und  dienen 
der  Aussteifung.  Gemäß  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  unter  der  Vorderkante  der  Deckel- 
platte  8  ein  Vierkant-Hohlprofilrohr  2  als  Ausstei- 
fungselement  angeordnet  und  mit  der  Deckelplatte 
8  punktverschweißt.  Hierdurch  ergibt  sich  ein  last- 
übertragender  Träger  aus  der  Deckelplatte  und 
dem  Hohlprofil. 

Die  Innenschale  3  ist  in  die  Außenschale  1  so 
eingeschoben,  daß  sie  die  auf  der  Innenseite  der 
Deckelplatte  8  durch  die  Anordnung  des  Profils  2 
und  der  Sicken  4  verbleibenden  Eintiefungen  nicht 
ausfüllt.  Die  Sicken  5  in  der  Rückwand  der  Außen- 
schale  1  sind  dagegen  durch  die  Innenschale  aus- 
gefüllt. 

Im  Bereich  der  Bodenplatte  9  der  Außenschale 
1  ist  die  Innenschale  3  innen  ausgespart,  so  daß 
Raum  für  eine  elastomere  Dämmplatte  6  bleibt,  die 
paßgenau  in  die  Aussparung  eingelassen  ist.  In 
dieser  Ausführungsform  bleibt  die  Innenschale  1  im 
Bereich  der  Vorderkante  der  Bodenplatte  9  erhalten 
und  weist  dort  eine  Aufkantung  oder  Stufe  10  auf, 

die  über  das  Niveau  der  Innenschale  im  Bodenbe- 
reich  und  die  darin  eingelegte  Dämmplatte  hinaus- 
ragt.  Hinter  dieser  Aussparung  10  ist  eine  aus 
Stahlblech  gefertigte  Abdeckplatte  7  vorgesehen, 

5  die  zur  gleichmäßigen  Verteilung  der  Auflagerkräfte 
der  in  das  Auflagerelement  ragenden  Auskragungs- 
bauelemente  13  eingelegt  bzw.  eingeklemmt  ist. 

Mit  24  ist  eine  vertikale  Abklebung  zur  Bildung 
eines  Fugenspielraumes  zwischen  dem  gelagerten 

io  Deckenelement  13  und  der  aufgehenden  Wand  23 
dargestellt. 

Gemäß  der  Darstellung  der  Fig.  2  befindet  sich 
in  der  Außenschale  1  die  Innenschale  3  aus 
Schaumstoff,  welche  im  Bodenbereich  eine  Elasto- 

15  merauflage  6  und  eine  Blechauflage  7  aufweist. 
Das  Auflagerelement  ist  in  die  aufgehende  Wand 
23  eingemauert.  Im  oberen  Bereich  der  Außen- 
schale  ist  der  Verlauf  der  Sicken  4  in  der  Deckel- 
platte  8  zu  erkennen,  die  gemäß  der  gestrichelten 

20  Linie  parallel  zur  Gebäudewand  verlaufen. 
Wie  sich  aus  der  Fig.  3  ergibt,  sind  die  Seiten- 

wände  ebene  Platten  und  die  Sicken  5  in  der 
Rückwand  der  Außenschale  1  sind  glatt  ausgebil- 
det.  Im  Bereich  der  Rückwand  greift  die  Innenscha- 

25  le  3  mit  entsprechenden  Vorsprüngen  in  die  Sicken 
ein;  es  ist  jedoch  auch  möglich,  eine  beidseitig 
glatte  Rückwand  der  Innenschale  3  vorzusehen,  die 
bis  an  die  gesickte  Struktur  heranreicht,  ohne  in  sie 
einzugreifen.  Das  letztere  kann  aus  fertigungstech- 

30  nischen  Gründen  vorteilhaft  sein. 
Gemäß  der  Fig.  4  ist  die  Innenschale  3  außen 

glatt  und  greift  nicht  in  die  Sickungen  ein.  Im 
Bereich  der  Rückwand  sind  mehrere  senkrecht  ver- 
laufende  Sicken  5  vorgesehen.  Unter  der  Deckel- 

35  platte  8  verläuft  entlang  der  Vorderkante  das  Vier- 
kantrohr  2  parallel  zu  den  Sicken  4. 

Die  Stufe  1  1  der  Bodenplatte  9  der  Außenscha- 
le  1  dient  der  Zentrierung  und  Ausfluchtung  des 
Auflagerelementes  bei  seinem  Einbau  in  die  aufge- 

40  hende  Wand.  Diese  Stufe  verläuft  parallel  zur  Profi- 
lierung  2  an  der  Vorderkante  der  Deckelplatte  8. 

Die  Innenschale  3,  die  die  Frontseite  des  Aufla- 
gerelementes  offen  läßt,  verläuft  entlang  aller  In- 
nenwände  der  Außenschale  1.  Im  Boden  12  der 

45  Innenschale  3,  mit  dem  diese  der  Bodenplatte  9 
der  Außenschale  1  aufliegt,  befindet  sich  eine 
rechteckige  Aussparung  13,  deren  Seitenkanten 
parallel  zu  den  Seitenwänden  und  zur  Rückwand 
der  Außenschale  1  verlaufen.  Die  frontseitige  Kante 

50  der  Aussparung  verläuft  parallel  zur  Stufe  11  und 
reicht  bis  an  diese  Stufe.  In  dieser  Aussparung  ist 
die  elastomere  Dämmatte  6  paßgenau  eingelassen. 
Auf  der  Dämmplatte  6  befindet  sich  zur  besseren 
Verteilung  des  Auflagergewichtes  die  Blechplatte  7, 

55  die  zwischen  der  Rückwand  der  Innenschale  3  und 
einer  Aufkantung  oder  Stufe  10  des  Bodenteils  12 
der  Innenschale  3  entlang  der  unteren  frontseitigen 
Kante  des  Auflagerelemente  eingeklemmt  ist. 

4 
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In  der  Darstellung  der  Fig.  5  ist  das  allgemein 
mit  20  bezeichnete  Auflagerelement  ohne  das  Bau- 
element  dargestellt,  welche  mit  der  Auskragung  in 
die  einseitige  Öffnung  21  in  das  Auflagerelement 
vorkragt.  Die  Außenschale  1  (Fig.  7)  besteht  aus 
Blech  und  vereinigt  in  einer  Baueinheit  die  Deckel- 
platte  8  mit  der  Bodenplatte  22  sowie  den  drei 
aufgehenden  Wandplatten,  von  denen  eine  der  Sei- 
tenplatten  bei  32  und  die  Rückwandplatte  bei  33 
dargestellt  sind  (Fig.  5).  Auch  in  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  in  der  Rückwandplatte  mehrere 
Sicken  5  vorgesehen.  Eine  der  Seitenwände  der 
Sicke  5  ist  mit  34  bezeichnet.  Dadurch  ist  die 
Rückwandplatte  23  in  ihrer  Formsteifigkeit  wesent- 
lich  erhöht.  Die  gleiche  Aufgabe  übernehmen  die 
Sicken  4  in  der  Deckelplatte  8.  Die  Sicken  haben 
die  aus  Fig.  4  bei  4  ersichtliche  Trapezform  mit 
dementsprechend  nach  außen  divergierenden 
Wänden  25,  26  und  dem  sie  verbindenden  ebenen 
Boden  27,  der  die  kürzere  Seite  des  Trapezes 
bildet. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  5  zeigt  das 
Aussteifungselement  2,  welches  zwischen  der  Iso- 
lierung  3  und  der  gesickten  Deckelplatte  8  ange- 
ordnet  ist  als  Platte  29,  welche  mit  den  Sicken 
durch  Verbindungen  30  zu  einem  Hohlträger  31 
verbunden  ist.  Die  Verbindungen  30  bestehen  bei- 
spielsweise  aus  Schweißpunkten,  wobei  das  Anle- 
gen  der  beiden  Elektroden  vor  dem  Einbringen  der 
Isolierung  3  erfolgt. 

Die  Platte  29  ist  an  ihren  Rändern  abgekantet. 
Die  der  Öffnung  21  zugeordnete  Abkantung  weist 
nach  oben  und  steht  im  wesentlichen  rechtwinklig 
zur  Ebene  der  Platte.  Sie  legt  sich  einer  die  Öff- 
nung  21  nach  oben  abschließenden  Abkantung  36 
der  Deckelplatte  8  von  innen  an  und  ist  mit  dieser 
ebenfalls  durch  eine  Verbindung  31  zusammenge- 
schlossen.  Die  beiden  Längsabkantungen  der  Plat- 
te  29,  von  denen  eine  in  der  Fig.  5  hinter  der 
Zeichenebene  liegt  und  mit  32  bezeichnet  ist,  wei- 
sen  nach  unten  und  schließen  ebenfalls  mit  der 
Plattenebene  einen  im  wesentlichen  rechten  Winkel 
ein.  Diese  Abkantungen  lassen  sich  besonders  ein- 
fach  mit  Hilfe  von  Schweißpunkten  mit  den  aufge- 
henden  Wänden  32  der  Außenschale  verbinden. 
Die  rückwärtige  Abkantung  36  verläuft  im  wesentli- 
chen  in  einer  parallelen  Ebene  zu  der  Ebene,  wel- 
che  die  vordere  Abkantung  35  enthält,  weist  jedoch 
nach  unten.  Sie  ist  mit  dem  Boden  40  der  Rück- 
wandsicken,  von  denen  eine  bei  5  dargestellt  ist, 
ebenfalls  durch  Punktverschweißung  verbunden. 
Die  beschriebenen  Plattenränder  32,  35,  36  verstei- 
fen  ihrerseits  die  Platte  29  und  damit  den  Hohlträ- 
ger  31. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  sieht  eine 
weitere  Aussteifung  der  Deckelplatte  8  in  Form  von 
Hohlprofilen  41  vor,  welche  jeweils  neben  einer  der 
Sicken  4  unter  der  Deckelplatte  8  angeordnet  und 

mit  dieser  verbunden  sind.  Eines  der  Hohlprofile  ist 
auch  in  Fig.  6  hinter  der  Abkantung  36  der  Deckel- 
platte  8  angeordnet,  welche  die  Oberkante  36  der 
Öffnung  21  bildet.  Außerdem  sind  die  Hohlprofile 

5  41  bis  43  über  der  Aussteifungsplatte  29  und  damit 
im  Zwischenraum  zwischen  der  Aussteifungsplatte 
29  und  der  Deckelplatte  8  angeordnet. 

Die  Isolierung  im  Ausführungsbeispiel  der  Fig. 
7  hat  eine  Ausnehmung  44,  die  mit  der  isolieren- 

io  den  Dämmplatte  6  ausgefüllt  ist.  Die  Abdeckplatte 
7  fluchtet  mit  ihrer  Oberseite  mit  der  Innenseite  45 
der  Bodenplatte  der  Isolierung. 

Gemäß  der  Darstellung  der  Fig.  8  ist  das  dort 
allgemein  mit  47  bezeichnete  Aussteifungselement 

15  auf  die  Deckelplatte  8  angeordnet,  so  daß  wegen 
der  zweischaligen  Ausbildung  des  Auflagerelemen- 
tes  48  aus  der  Isolierung  3  und  der  diese  umschlie- 
ßenden  Außenschale  sich  die  Isolierung  3  unmittel- 
bar  an  die  Deckelplatte  8  anschließt.  Das  Ausstei- 

20  fungselement  47  ist  mehrfach  profiliert.  Diese  pa- 
rallel  angeordneten  Profilierungen  49  bis  51  sind 
durch  Ausklinkungen  aus  der  Ebene  eines  Bleches 
52  geschaffen.  Die  Profilierung  49  besteht  aus  ei- 
ner  die  Blechkante  bildenden  Abkantungen  52,  die 

25  sich  innen  an  einer  Aufkantung  53  des  Deckelble- 
ches  8  anschließt  und  dort  mit  Hilfe  von  Schweiß- 
punkten  befestigt  sein  kann.  Eine  parallele  Aufkan- 
tung  54  des  Bleches  52  bildet  zusammen  mit  einer 
daran  anschließenden  Umkantung  55  das  nach  un- 

30  ten  offene  Hohlprofil  49,  dem  die  beiden  anderen 
Profile  50  und  51  in  der  Form  und  Herstellung 
entsprechen.  Die  Abkantung  56  des  offenen  der 
gegenüberliegenden  Kante  zugeordneten  Hohlpro- 
fils  51  endet  vor  der  Blechkante  57,  die  an  einer 

35  Abkantung  58  des  Deckelbleches  52  endet  und  mit 
dieser  punktverschweißt  sein  kann.  Diese  Abkan- 
tung  ist  mit  der  Rückwand  59  punktverschweißt, 
welche  mehrere  Sicken  60  bis  62  aufweist  (Fig. 
10).  Diese  dienen  zur  Verbesserung  der  Formstei- 

40  figkeit  der  Rückwandplatte  63  und  verlaufen  senk- 
recht  sowie  parallel  zueinander,  wodurch  die  senk- 
recht  wirkenden  Belastungen  berücksichtigt  sind, 
die  bei  Überlastung  das  Blech  knicken  bzw.  aus- 
beulen.  Mit  der  gleichen  Zweckverwendung  sind 

45  auch  die  Seitenwandbleche  64  und  65  jeweils  zwei- 
mal  gesickt,  was  bei  66  bis  69  gezeichnet  ist. 

Die  Profile  49  bis  51  verlaufen  wegen  der  senk- 
rechten  Belastung  der  Deckelplatte  8  in  Richtung 
ihrer  Biegelinie  und  stützen  sich  auf  den  Seiten- 

50  wandblechen  wie  ein  Träger  auf  zwei  Stützen  ab. 
Die  Fig.  11  zeigt  die  Bodenplatte  70  dieser 

Ausführungsform,  welche  gemäß  der  Darstellung 
der  Fig.  8  der  Bodenplatte  9  des  Ausführungsbei- 
spieles  nach  Fig.  4  entspricht  und  deshalb  mit  den 

55  gleichen  Bezugszeichen  ihrer  Einzelheiten  in  Fig.  9 
bezeichnet  ist. 

5 
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Patentansprüche 

1.  Auflagerelement  (20,  48)  mit  einseitiger  Öff- 
nung  für  ein  Bauelement,  dessen  Auflager  von 
einer  im  wesentlichen  schalldämmend  wirken- 
den  Isolierung  (3)  umgeben  ist,  die  in  einer 
Außenschale  (1)  angeordnet  ist,  welche  aus 
Platten  (8,  22,  32,  33,  52,  64,  65)  besteht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  die 
Deckelplatte  (8)  der  Außenschale  (1)  mit  min- 
destens  einem  Aussteifungselement  (2,  29,  47) 
versehen  ist,  welches  mit  seinen  Enden  auf  je 
einer  aufgehenden  Platte  (32,  33,  64,  65)  des 
Auflagerelements  (2,  29,  47)  abgestützt  und 
mit  der  Deckelplatte  (8)  lastübertragend  ver- 
bunden  sowie  derart  angeordnet  ist,  daß  es  der 
Biegelinie  zwischen  den  beiden  aufgehenden 
Platten  (32,  33)  folgt. 

2.  Auflagerelement  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Aussteifungselement  (2, 
29,  47)  in  einer  Sicke  (4,  5)  der  Deckelplatte 
(8)  angeordnet  ist. 

3.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aus- 
steifungselement  aus  einer  Platte  (29)  besteht, 
welche  mit  den  Sicken  (4)  verbunden  ist  und 
mit  ihren  Rändern  (32,  35,  36)  bis  zu  den 
aufgehenden  Außenschalwänden  reicht. 

4.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Plat- 
tenränder  (32,  35,  36)  abgekantet  sind  und 
wenigstens  einige  Plattenränder  32,  36)  mit 
den  ihnen  zugeordneten  Außenschalenwänden 
(32,  33)  und/oder  dem  die  Öffnung  umgeben- 
den  Rand  (36)  der  Deckelplatte  (8)  der  Außen- 
schale  (1)  verbunden  sind. 

5.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Platte 
(29)  ein  Blech  ist  und  ihre  Verbindungen  (30) 
mit  der  Außenschale  (1)  Punktverschweißun- 
gen  sind. 

6.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aus- 
steifungselement  aus  wenigstens  einem  Hohl- 
profil  (2;  41-43)  besteht,  welches  neben  einer 
Sicke  (4)  angeordnet  ist. 

7.  Auflagerelement  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Hohlprofil  (2)  an  der 
Oberkante  (36)  der  Öffnung  (21)  angeordnet 
ist. 

8.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  oder 
die  Hohlprofile  (2,  41-43)  zwischen  der  Aus- 
steifungsplatte  (29)  und  der  Deckelplatte  (8) 

5  der  Außenschale  angeordnet  sind. 

9.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hohl- 
profil  (2)  ein  Vierkantprofil  ist. 

10 
10.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 

bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hohl- 
profil  unter  die  Vorderkante  der  Deckelplatte 
(8)  der  Außenschale  (1)  geschweißt  ist. 

15 
11.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 

bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eines  der 
Hohlprofile  (2,  41-43)  hinter  einer  nach  unten 
abgekanteten  Vorderkante  der  Deckelplatte  (8) 

20  der  Außenschale  angeordnet  ist. 

12.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  11,  gekennzeichnet  durch  Abkantungen 
(11)  oder  Sicken  (4,  5)  im  Bereich  der  Deckel- 

25  platte  (8)  und  der  Rückwand  (33)  und/oder  der 
Bodenplatte  (9). 

13.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hohl- 

30  profil  (2;  41-43)  um  die  Tiefe  der  Sicken  (4) 
der  Deckelplatte  (8)  in  das  Innere  des  Aufla- 
gerelementes  ragt. 

14.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
35  bis  13,  gekennzeichnet  durch  ein  Auflageblech 

(7)  auf  dem  Boden  (12)  der  Isolierung  (3). 

15.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Isolie- 

40  rung  (3)  im  Bodenbereich  (12)  eine  Ausspa- 
rung  (13,  44)  aufweist,  in  der  eine  elastomere 
Dämmplatte  (6)  als  Auflager  untergebracht  ist. 

16.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  6 
45  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bo- 

denbereich  (12)  der  Dämmung  (3)  von  einer 
elastomeren  Dämmplatte  (6)  gebildet  wird. 

17.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
50  bis  16,  gekennzeichnet  durch  ein  umlaufendes 

Dichtband  (24)  entlang  der  die  Öffnung  (21) 
umgebenden  Vorderkanten. 

18.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
55  bis  17,  gekennzeichnet  durch  seine  zweischali- 

ge  Bauweise,  die  im  wesentlichen  aus  der  Au- 
ßenschale  (1)  und  der  Isolierung  (2)  besteht. 

6 
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19.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aus- 
steifungselement  (47)  aus  wenigstens  einem 
Profilabschnitt  besteht,  der  auf  der  Deckelplat- 

20.  Auflagerelement  nach  Anspruch  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rückwand  (63) 
und/oder  die  Seitenwände  (64,  65)  der  Außen- 

21.  Auflagerelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eines  der 
mehrere  Profile  (49  bis  51)  aus  einer  Deckel- 
platte  ausgeklinkt  sind,  die  mit  ihren  Ausklin-  75 
kungen  nach  oben  und  außen  auf  der  Deckel- 
platte  (8)  angeordnet  ist. 

te  (8)  angeordnet  ist. 5 

schale  (1)  gesickt  sind. 70 
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